
 

 

Psychologische Begutachtung mit Kindern, Jugendlichen und Familien 

Bei wem soll das Kind nach Trennung oder Scheidung wohnen? Wie soll das Besuchsrecht gestaltet werden? 

Was sind die Bedürfnisse des Kindes? Ist das Kind in seiner Entwicklung gefährdet?  

 

Trennung, Scheidung, Mehrfachbelastung in der Familie, Gewalterfahrung oder eigenes abweichendes Ver-

halten können die Entfaltung Heranwachsender stören. Das Gedeihen von Kindern und Jugendlichen trotz 

schwieriger Umstände ist das Anliegen der rechtspsychologischen Begutachtung.  

 

Im Auftrag von Richterinnen, Richtern und Behörden kläre ich die Lebenssituation von Kindern und Jugendli-

chen in ihren Beziehungssystemen sorgfältig ab. Das Gutachten bietet eine Gesamtschau, beantwortet die 

Fragen der Behörden und gibt Empfehlungen ab, wie das Wohl von Kindern und Jugendlichen künftig am 

besten gefördert werden kann.  

 
 

Auftraggeber  

• Gerichte und Behörden 

 
 

Mögliche Fragestellungen   

• zum Aufenthaltsbestimmungsrecht, zum Sorge- oder Besuchsrecht  

• zur Erziehungsfähigkeit 

• bei Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls  

• zum Befinden und zu Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 

• zu begleitenden Massnahmen, usw. 

 
 

Modalitäten  

• Absprache der Abgabefristen mit den Auftraggebern  

• Kurzfristige Übernahme und prioritäre Bearbeitung sind nach Absprache möglich 

• Die Kosten richten sich nach dem zeitlichen Aufwand der Begutachtung  

 
 

Qualitätssicherung  

• Regelmässige Supervision und Weiterbildung     
             
 

 

Gerne beantworte ich Ihre Fragen und kläre den Auftrag. Kontaktieren Sie mich mit Ihren Anliegen.  
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